
   

Chart Industries, Inc. 

Whistleblower-Richtlinie 

 Personen, die in gutem Glauben einen Vorwurf im Hinblick auf die Buchhaltung oder einen 

rechtlichen Vorwurf erheben, eine Vergeltungsmaßnahme melden (jeweils wie in Teil A unten definiert) 

oder den Prüfungsausschuss, die Geschäftsleitung oder eine andere Person oder Gruppe, einschließlich einer 

Regierungs-, Regulierungs- oder Strafverfolgungsbehörde, bei der Untersuchung einer Meldung (wie in Teil 

A definiert) gemäß den in dieser Richtlinie dargelegten Verfahren unterstützen, sind vor möglichen 

Schikanen, Vergeltungsmaßnahmen, Entlassungen oder anderen Arten von Diskriminierung geschützt, 

insbesondere vor Benachteiligung bei der Vergütung oder anderen Beschäftigungsbedingungen, die durch 

die Meldung des Mitarbeiters verursacht werden. Mitarbeiter, die einen anderen Mitarbeiter des 

Unternehmens, der in gutem Glauben eine Meldung macht, schikanieren, diskriminieren oder gegen ihn 

Vergeltungsmaßnahmen ergreifen oder ihm mit Schikane, Vergeltungsmaßnahmen oder Diskriminierung 

drohen, müssen mit Disziplinarmaßnahmen rechnen, unter anderem mit der Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses. Darüber hinaus darf kein Mitarbeiter benachteiligt werden, weil er die Ausführung 

einer Anweisung verweigert hat, die in Wirklichkeit einen Verstoß gegen die Rechnungslegungs- und 

sonstigen Richtlinien des Unternehmens oder einen Verstoß gegen gesetzliche oder behördliche Vorschriften 

darstellt oder zu einem solchen Verstoß führen kann. 

 

 Mitarbeiter, die eine Meldung nicht in gutem Glauben machen oder eine Meldung auf der Grundlage 

von nach ihrem Wissen falschen Beweisen machen, sind jedoch nicht durch diese Richtlinie geschützt und 

können disziplinarisch belangt und rechtlich in Anspruch genommen werden. 

 

Whistleblower-Verfahren 

 

A. Zuständigkeiten des Prüfungsausschusses in Bezug auf bestimmte Beschwerden 

 

1. Beschwerden und Bedenken von (ehemaligen und/oder gegenwärtigen) Mitarbeitern, 

Geschäftspartnern und Aktionären oder potenziellen Mitarbeitern oder Geschäftspartnern 

(nachfolgend „Meldungen“) in Bezug auf: 

 

(a) fragwürdige Buchhaltungs-, interne Buchhaltungskontroll- und Prüfungsangelegenheiten, 

einschließlich solcher, die sich auf die Umgehung oder versuchte Umgehung interner 

Buchhaltungskontrollen beziehen oder die anderweitig einen Verstoß gegen die 

Buchhaltungsrichtlinien des Unternehmens darstellen würden (nachfolgend „Vorwurf im 

Hinblick auf die Buchhaltung“); 

 

(b) die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften (nachfolgend „rechtlicher 

Vorwurf“); und 

 

(c) Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die Buchhaltungsvorwürfe oder Rechtsvorwürfe 

erheben (nachfolgend „Vergeltungsmaßnahme“). 

 

werden vom Prüfungsausschuss entgegengenommen, aufbewahrt, untersucht und entsprechend 

behandelt. 

 

2. Nach dem Ermessen des Prüfungsausschusses können die durch diese Verfahren geschaffenen 

Zuständigkeiten des Prüfungsausschusses an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder an 

einen Unterausschuss des Prüfungsausschusses delegiert werden. 
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B. Verfahren für die Entgegennahme von Meldungen 

 

1. Der Hinweisgeber erhält innerhalb von sieben Tagen eine Empfangsbestätigung für die Meldung. 

Innerhalb von drei Monaten nach erfolgter Meldung erhält der Hinweisgeber Informationen über die 

ergriffenen Maßnahmen, d. h. ob interne Compliance-Untersuchungen eingeleitet wurden oder ob 

die Meldung z. B. an eine zuständige Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet wurde. Der 

Hinweisgeber kann sich an eine externe Meldestelle wenden, wenn ein intern gemeldeter Verstoß 

nicht beseitigt wurde. 

 

2. Jede Meldung, die direkt an die Geschäftsleitung gerichtet wird, unabhängig davon, ob sie offen, 

vertraulich oder anonym erfolgt, ist unverzüglich an den Prüfungsausschuss weiterzuleiten. 

 

3. Jede Meldung, die von der Geschäftsleitung an den Prüfungsausschuss weitergeleitet wird, und jede 

Meldung, die direkt an den Prüfungsausschuss gerichtet wird, unabhängig davon, ob sie offen, 

vertraulich oder anonym erfolgt, ist vom Prüfungsausschuss zu prüfen, der nach eigenem Ermessen 

ein Mitglied der Geschäftsleitung hinzuziehen kann, das nicht von dem Vorwurf betroffen ist und 

über geeignete Fachkenntnisse zur Unterstützung des Prüfungsausschusses verfügt. Der 

Prüfungsausschuss entscheidet unter Berücksichtigung der in Teil C dargelegten Erwägungen, ob 

der Prüfungsausschuss oder die Geschäftsleitung die Meldung untersuchen soll. 

 

(a) Stellt der Prüfungsausschuss fest, dass die Geschäftsleitung die Meldung untersuchen soll, 

teilt er dem General Counsel diese Feststellung schriftlich mit. Die Geschäftsleitung hat 

daraufhin die Meldung unverzüglich zu untersuchen und die Ergebnisse ihrer Untersuchung 

dem Prüfungsausschuss schriftlich mitzuteilen. Es liegt im Ermessen der Geschäftsleitung, 

externe Wirtschaftsprüfer, Rechtsberater oder andere Experten zur Unterstützung bei der 

Untersuchung und der Analyse der Ergebnisse hinzuzuziehen. 

 

(b) Stellt der Prüfungsausschuss fest, dass er die Meldung untersuchen soll, so bestimmt er 

umgehend, welche professionelle Unterstützung er gegebenenfalls für die Durchführung der 

Untersuchung benötigt. Es liegt im Ermessen des Prüfungsausschusses, externe 

Wirtschaftsprüfer, Rechtsberater oder andere Experten zur Unterstützung bei der 

Untersuchung und der Analyse der Ergebnisse hinzuzuziehen. 

 

C. Erwägungen in Bezug auf die Frage, ob der Prüfungsausschuss oder die Geschäftsleitung eine 

Meldung untersuchen soll 

 

 Bei der Entscheidung, ob die Geschäftsleitung oder der Prüfungsausschuss eine Meldung 

untersuchen soll, berücksichtigt der Prüfungsausschuss neben anderen Faktoren, die unter den vorliegenden 

Umständen relevant sind, Folgendes: 

 

1. Wer ist der mutmaßliche Täter? Wird ein leitender Angestellter, ein leitender Finanzangestellter 

oder eine andere höhere Führungskraft beschuldigt, ein Fehlverhalten begangen zu haben, kann 

allein dieser Umstand dafürsprechen, dass der Prüfungsausschuss die Untersuchung durchführt. 

 

2. Wie schwerwiegend ist das angebliche Fehlverhalten? Je schwerwiegender das angebliche 

Fehlverhalten ist, desto angemessener ist es, dass der Prüfungsausschuss die Untersuchung 

durchführt. Wenn das mutmaßliche Fehlverhalten ein Verbrechen darstellt, das die Integrität der 

Jahresabschlüsse des Unternehmens betrifft, kann allein dieser Umstand dafürsprechen, dass der 

Prüfungsausschuss die Untersuchung durchführt. 
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3. Wie glaubwürdig ist der Vorwurf des Fehlverhaltens? Je glaubwürdiger der Vorwurf ist, desto mehr 

spricht dafür, dass der Prüfungsausschuss die Untersuchung durchführt. Bei der Beurteilung der 

Glaubwürdigkeit sollte der Prüfungsausschuss alle Fakten im Zusammenhang mit dem Vorwurf 

berücksichtigen, insbesondere auch, ob ähnliche Vorwürfe in der Presse oder von Analysten erhoben 

worden sind. 

 

D. Schutz von Whistleblowern 

 

 In Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien wird der Prüfungsausschuss keine direkten 

oder indirekten Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen ergreifen, die in gutem Glauben einen Vorwurf im 

Hinblick auf die Buchhaltung oder einen rechtlichen Vorwurf erheben, eine Vergeltungsmaßnahme melden 

oder den Prüfungsausschuss, die Geschäftsleitung oder eine andere Person oder Gruppe, einschließlich einer 

Regierungs-, Regulierungs- oder Strafverfolgungsbehörde, bei der Untersuchung einer Meldung 

unterstützen, und er wird auch keine derartigen Vergeltungsmaßnahmen durch die Geschäftsleitung oder 

eine andere Person oder Gruppe dulden. Der Prüfungsausschuss wird die Identität einer Person, die einen 

Vorwurf im Hinblick auf die Buchhaltung oder einen rechtlichen Vorwurf erhebt oder eine 

Vergeltungsmaßnahme meldet und verlangt, dass ihre Identität als Hinweisgeber vertraulich behandelt wird, 

nicht offenlegen, es sei denn, er wird durch ein gerichtliches oder sonstiges rechtliches Verfahren dazu 

gezwungen, und er wird auch keine Anstrengungen zur Ermittlung der Identität einer Person unternehmen, 

die einen anonymen Hinweis gibt, oder solche Anstrengungen einer anderen Person oder Gruppe dulden. 

 

E. Aufzeichnungen 

 

 Der Prüfungsausschuss oder der Ethikbeauftragte wird alle Aufzeichnungen in Bezug auf Vorwürfe 

im Hinblick auf die Buchhaltung oder rechtliche Vorwürfe oder Hinweise auf Vergeltungsmaßnahmen und 

die Untersuchung solcher Meldungen für einen Zeitraum von sieben Jahren aufbewahren. 

 

F. Verfahren für die Einreichung von Beschwerden 

 

 Neben allen anderen Möglichkeiten, die einem Mitarbeiter zur Verfügung stehen, kann jeder 

(ehemalige und/oder gegenwärtige) Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Aktionär sowie potenzielle 

Mitarbeiter oder Geschäftspartner dem Prüfungsausschuss offen, vertraulich oder anonym Vorwürfe im 

Hinblick auf die Buchhaltung, rechtliche Vorwürfe oder Hinweise auf Vergeltungsmaßnahmen melden. 

Vorwürfe im Hinblick auf die Buchhaltung, rechtliche Vorwürfe und Hinweise auf Vergeltungsmaßnahmen 

können mündlich oder schriftlich an Chart Industries, Inc. und den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, 

2200 Airport Industrial Drive, Suite 100, Ball Ground, GA 30107, gerichtet werden. Personen, die eine 

Meldung machen möchten, können den Prüfungsausschuss auch über die unten angegebene Ethik-Hotline 

des Unternehmens kontaktieren. 

 

Solche Meldungen können auch direkt erfolgen: 

 

(a) Vertraulich durch schriftliche oder persönliche Kontaktaufnahme mit den Ethikbeauftragten 

bei Chart Industries, Inc., 2200 Airport Industrial Drive, Suite 100, Ball Ground, GA 30107, 

Attn: Ethics Representatives. 

 

(b) Die Meldung kann von einem Mitarbeiter anonym erfolgen, indem er die Ethik-Hotline 

unter der Nummer 1-800-868-8541 in den Vereinigten Staaten anruft (gebührenfreie 

Nummern außerhalb der Vereinigten Staaten sind unter www.chart.ethicspoint.com zu 

finden), per E-Mail an ethics@chartindustries.com oder online unter 

chartindustries.ethicspoint.com. Das Verfahren wird von einem externen, unabhängigen 

Dienstleister betreut und ermöglicht jedem eine Meldung ohne Angabe des eigenen Namens 
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zu machen. Der Dienstleister der Ethik-Hotline ist verpflichtet, die in der Meldung 

enthaltenen Informationen so schnell wie möglich an die Geschäftsleitung oder, auf Wunsch 

des Hinweisgebers, an den Prüfungsausschuss weiterzuleiten.  

 

 

(Stand: Nov 2023) 
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Zusatzregelungen für die EU 

Chart garantiert jeder meldenden Person und jedem Chart-Mitarbeiter (einschließlich Praktikanten, 

Teilzeitbeschäftigten und Geschäftsführer) den Schutz der EU-Whistleblower-Richtlinie ("Richtlinie") 

entsprechend ihrer Umsetzung in den verschiedenen Ländern, in denen Chart Tochtergesellschaften 

unterhält. Unser Ziel ist es, alle Verstöße gegen das Gesetz und/oder die internen Richtlinien von Chart 

aufzudecken, auch wenn diese über den Regelungsbereich der Richtlinie und ihre Umsetzungen 

hinausgehen. Unabhängig von Ihrem Standort können Sie eine Meldung wie folgt abgeben:  

- über unser Ethik-Portal: chartindustries.ethicspoint.com,  

- per E-Mail an ethics@chartindustries.com oder  

- durch Anruf einer in der nachstehenden Tabelle aufgeführten lokalen Rufnummern.  

Sofern Sie sich entscheiden, eine anonyme Meldung zu machen, wird Chart dies respektieren und Ihre 

Identität schützen. Bitte beachten Sie, dass Chart im Falle einer anonymen Meldung gegebenenfalls weder in 

der Lage ist, den Eingang der Meldung zu bestätigen noch Ihnen Informationen über die ergriffenen 

Maßnahmen zukommen zu lassen. Sie können sich jederzeit dafür entscheiden, Ihre Identität preiszugeben. 

Chart behandelt die Meldungen und Informationen im Zusammenhang mit Meldungen nach dem Need-to-

know-Prinzip, d. h., nur solchen Personen, die die Informationen zu Ermittlungszwecken benötigen, wird der 

Zugang zu den Informationen gewährt. Chart bewahrt die Meldungen für die Dauer der Untersuchung und 

entsprechend der einschlägigen Aufbewahrungsfristen auf. 

Meldende Personen und Chart-Mitarbeiter können sich dafür entscheiden, eine Meldung über einen externen 

Meldeweg einzureichen. Trotzdem wir es vorziehen, dass Meldungen intern eingereicht werden, um uns auf 

diese Weise schnell und effizient um mögliche Verstöße kümmern zu können, haben meldende Personen 

und Mitarbeiter von Chart das Recht, den Meldekanal frei zu wählen und können sich für eine Meldung über 

einen externen Meldekanal entscheiden. Bitte nutzen Sie die folgenden Meldekanäle, abhängig von Ihrem 

Standort:  

Land Interner 

Meldekanal  

Externer Meldekanal  

Deutschland Telefon 

0-800-225-5288  

Bundesamt für Justiz:  

https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes_node.h

tml  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:  

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=2BaF6&c=-

1&language=ger 

Bundeskartellamt:  

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/channels?id=bkarta&language=ger 

Schweden  Telefon 

020-799-111  

Finansinspektionen: https://www.fi.se/en/about-fi/contact-us/whistleblowers/ 

Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/en/about-us/contact-us/ 

Tschechische 

Republik 

Telefon 

800-144-466  
Ministry of Justice of the Czech Republic, https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-

oznamovatele/ for more information: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/   

Frankreich  Telefon 

0800-90-2700 

Defenseur des droits: https://www.defenseurdesdroits.fr/ 

Eine Liste mit weiteren Adressen finden Sie unter: https://mlalerte.org/wp-

content/uploads/2022/10/Liste-des-autorites-decret-du-4-octobre-2022.pdf 

Italien Telefon 

800-781075  

ANAC https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11 

Spanien Telefon 

900-99-0011  

AIPI https://www.defensa.gob.es/ministerio/canal-interno/ 

Polen  Telefon 

00-800-151-0301  

 

Ungarn Telefon 

80 088 205  

Alapvető Jogok Biztosításának Hivatala: 

Ügyindítás - AJBH: https://www.ajbh.hu/forduljon-a-biztoshoz 

Finnland  Telefon https://oikeuskansleri.fi/en/centralised-external-reporting-channel 

https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes_node.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes_node.html
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=2BaF6&c=-1&language=ger
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=2BaF6&c=-1&language=ger
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/channels?id=bkarta&language=ger
https://www.fi.se/en/about-fi/contact-us/whistleblowers/
https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/
https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
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0800-9-16043  

Niederlande  Telefon 

08000200768  

Huis voor Klokkenluiders https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/english 

Dänemark  Telefon 

800-100-10  

Den Nationale Whistleblowerordning https://whistleblower.dk/ 

Belgien Telefon 

0800 79 498 

https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be/en/index.html 

https://www.federaalombudsman.be/en/contact-us  

 

https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be/en/index.html
https://www.federaalombudsman.be/en/contact-us

